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Für Elena





Le régime des faillites était imparfait sous l’ordonnance de 1673; il 
l’était sous le Code de 1808; il le sera sous la loi de 1838; et, sur-
tout, il sera accusé de l’être. Ni les enseignements de la pratique la 
plus expérimentée, ni les recher ches de la science la plus vaste, ni 
les ressources de l’esprit le plus délié, ni les combinaisons de la pré-
voyance la plus sagace, ne supprimeront jamais, en cette matière, 
les difficultés qui tiennent à sa nature, et qui mêlent leurs inévi-
tables inconvénients à toutes les imperfections du législateur. Tout 
le monde perd dans une faillite; la sagesse consiste, non à empêcher 
ou à prévenir des sacrifices forcés, mais à les mesurer et les coor-
donner. Or on impute facilement à la loi les maux qui dérivent de la 
nécessité à laquelle la loi doit obéir; et, comme, dans aucun temps 
ni dans aucun pays du monde, une loi n’empêchera que toute fail-
lite ne soit une fort mauvaise affaire, il est à présumer que partout et 
toujours on se plaindra des législations sur les faillites.

Augustin-Charles Renouard
Traité des faillites et banqueroutes, Bd. I, 3. Aufl., Paris 1857, S. 175





Vorwort

Der Konkurs als „fort mauvaise affaire“ lässt, wie von Renouard festgestellt, der 
häufig zur Krisenintervention berufenen Gesetzgebung seit jeher den Hauch der 
Unvollkommenheit an haf ten. Die Grundlagen dieses im Sinne Renouards stets 
unvollendeten modernen Kon kur ses wurden ausgehend vom antiken römischen 
Recht in den Sta tutar rechten der ober italienischen Handelsstädte gelegt. Beim 
Übergang vom 19. ins 20. Jahr hun dert kommt dem italie ni schen Recht und sei-
ner Wis sen schaft aus mehreren Grün den eine überragende Bedeutung im kon-
ti nen tal eu ro pä i schen Gefüge zu. Gleich wohl ist, und dies muss über ra schen, in 
der In sol venzrechtsvergleichung eine um fas sen de Un ter  su chung der Ent wick-
lungsstufen des heu ti gen italienischen In sol venz rechts unter Be rück sich ti gung 
des Ein flus ses der anderen eu ro pä ischen Rechts ord nungen bislang weder im ita
lie nischen noch im ausländischen Schrift tum erfolgt.

Diese im 19. Jahr hun dert beginnende Lü cke bildet den Ausgangspunkt mei-
ner For schung. Die hierbei entstandene Arbeit wurde von der Juristischen Fa-
kultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg im Som mer semester 2020 
als Dissertation angenommen und im Ok to ber 2020 ver tei digt. Für die Druck-
legung sind die legislativen Änderungen in diesem so un ruhigen Jahr 2020 noch 
bis Ende Dezember berücksichtigt wor den. Auch das nach Fertig stel lung des 
Manu skripts erschienene Schrifttum sowie die ein schlä gi ge Recht spre chung 
sind bis zu diesem Zeit punkt ein ge ar beitet worden.

Der akademischen Tradition folgend möchte ich an dieser Stelle all jenen 
Menschen Dank sagen, die zu dem erfolgreichen Abschluss meiner Promotion 
beigetragen haben. In fachlicher Hinsicht ist dies zuallererst mein Doktorvater, 
Herr Pro fessor Dr. Andreas Pieken brock, der die Arbeit von der Themenwahl 
bis zur Druck legung bestmöglich gefördert hat. Für das mir ent ge gen ge brachte 
Ver   trau  en und die gleichermaßen lehrreichen wie schönen Pro mo tions jahre vol-
ler un ge ahn ter Frei heiten möchte ich mich auch in diesem Rahmen herz  lich be-
dan ken.

Herrn Professor Avv. Dr. Dr. h. c. Giuseppe B. Portale möchte ich recht herz-
lich für das Gutachten, sein Interesse an meiner Forschung sowie seine fort-
dauernde, stets zuvor kom men de Aufmerksam keit danken. Seine Anregungen 
zu dem Manuskript dieser Arbeit waren von un  schätz  ba rem Wert.

Weite Teile dieser Arbeit sind während meiner beiden anni bolognesi an 
der Università Alma Mater Studiorum di Bologna entstanden. Herr Professor 



X Vorwort

Avv. Dr. Gianluca Guer rie ri und Herr Professor Avv. Dr. Mi che le Angelo Lupoi 
haben mich herzlich empfangen und mir her vor ra gen de Arbeits be din gungen in 
der Biblioteca Giuridica „Antonio Cicu“ er mög licht, wofür ich sehr dankbar 
bin.

Eine wichtige Abwechslung vom Bibliotheksalltag stellte für mich die Ar-
beit am ita lie ni schen Standort von Schultze & Braun in Bolo gna dar. Herr RA 
und Avv. Alessandro Honert, Frau Avv. Chia ra Fiorini, Frau Ele onora Porri-
ciel lo sowie mein Kollege und Freund Avv. Gianni Ghinelli haben mir in einem 
opti ma len Ar beits  um feld erste Schritte in der Praxis ermöglicht. Da rü ber hi-
naus wurde mir von Schult ze & Braun ein überaus groß zügiger Druckkosten-
zuschuss für die Druck le gung dieses Bu ches ge währt. Ihnen allen möchte ich 
herzlich danken.

Die gelebten akademischen Freiheiten wären ohne die finanzielle Förderung 
durch das Sti pendium des Erasmus-Dok torandenprogramms der Europäischen 
Union sowie durch das Pro mo tions sti pen  di um des Deut schen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) nicht möglich ge we sen. Daneben gewährte mir der 
Förderverein des Instituts für Internationales und Euro pä isches Insolvenzrecht 
der Universität zu Köln einen Druckkostenzuschuss. Hierfür gilt den Förderern 
mein Dank.

Zuletzt möchte ich meiner Familie für die stetige Unterstützung und Zu-
neigung in all diesen Jahren von Herzen danken, insbesondere meinen Groß-
eltern und meinen Ge schwis tern Dipl.-Ing. Tobias Schulz, Dr. rer. nat. Eva 
M. Wolf und Raphael Heck sowie Irma, Jakob und Mathilda. Meinen Eltern 
Maria und Georg Heck bin ich für alle mir eröffneten Mög lichkeiten und vieles 
mehr zu Dank verpflichtet. Das un ge mein wert vol le Kor rek tur lesen des Ma-
nuskripts durch meinen Vater sei als Beitrag zu diesem Buch jedoch be son ders 
ge nannt.

Zum Ende gebührt Dott.ssa Elena Pezzato mein besonderer Dank, ohne 
die diese Ar beit gewiss nicht hätte entstehen können. Mit unendlicher Geduld, 
Nachsicht und Ermu ti gung hat sie mich verlässlich durch alle Phasen dieser 
Promotion geführt. Ihr sei dieses Buch ge wid met.

Heidelberg/Bologna, im Februar 2021 Johannes Heck
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Einleitung

§ 1 Italienische Rechtstradition  
und europäische Rechtsvereinheitlichung

I. Einführung

„Das Studium des Rechts in Europa kann nicht leicht wichtigere Aufschlüsse 
erhalten, als durch eine gründliche Behandlung der Rechtsgeschichte Italiens“.1 
Mit diesen Wor  ten leitete Carl Joseph Anton Mittermaier seine Rezension zu 
den 1840 erschienenen Origini des für die italienische Rechtsgeschichte so be-
deutsamen Federigo Sclopis ein.2

Nun konnte Mittermaier, trotz aller Genialität, freilich weder den Einfluss 
der deutschen Pandektistik auf die nuova scuola italiana noch die Gründung 
eines europäischen Rechtsraumes vorausgesehen haben. Auch zählte das Kon-
kursrecht, trotz aller Universalität, gewiss nicht zu den Kerndisziplinen Mitter-
maiers.3 Gleichwohl lassen sich Mittermaiers Worte, die sich vorwiegend auf 
die Grundlagen im römischen Recht sowie auf das mittelalterliche Statutarrecht 
bezogen, auch auf das italienische Insolvenzrecht ausgehend vom 19. Jahrhun-
dert ummünzen. Es sollten gerade die ge nann  ten Entwicklungen des späten 19. 
und 20. Jahrhunderts sein, die Mittermaiers Aussage in gewandeltem Umfeld 
zu fort dauernder universeller Gültigkeit verhalfen. Das Stu dium des einzigarti-
gen „Reich thum[s] der Ur ele mente der Rechtsbildung“ Italiens, nach Mitter-
maier „eine der würdigsten Aufgaben“ eines Juristen,4 sollte in der Folge zeit 
nicht an Bedeutung einbüßen.

Den Bogen von der Zeit Mittermaiers ins 21. Jahrhundert vermag allen 
voran der be     reits angedeutete mannigfaltige Einfluss der deutschen Lehre auf 
die französisch gepräg te Rechtswissenschaft Italiens ge gen Ende des 19. Jahr-
hunderts zu schlagen.5 Vor die sem Hin tergrund kommt insbesondere Ranieri 

1 C. J. A. Mittermaier, KritZRGA 13 (1841), 90.
2 Sclopis, Storia della legislazione italiana, Bd. I, Origini, Torino 1840.
3 Zu Leben und Werk Mittermaiers vgl. nur Jayme, in: Küper (Hrsg.), Carl Joseph Anton 

Mittermaier, S. 7 f.; ebenso Hettinger, ZRG GA 107 (1990), 433 (437). Eine umfassende Über-
sicht über die Werke Mittermaiers bietet L. Nuzzo, Bibliographie der Werke Karl Josef Anton 
Mittermaiers, passim.

4 C. J. A. Mittermaier, KritZRGA 23 (1851), 298 (304).
5 Vgl. hierzu im Detail unter § 5 II., S. 55.



2 Einleitung

zu dem Schluss, dass die aus jener Zeit her rührenden Verzahnungen zwischen 
französischem, deutschem und italienischem Recht eine zentrale Forschungs-
frage auf dem Weg zu einem harmonisierten, vereinheitlichten euro päischen 
Recht darstelle.6 Bereits die Kenntnis der auf anderen Rechts ge bie ten offen
ge leg  ten Ver bin dungen ver  mag den Reiz einer historisch-rechtsvergleichenden 
Unter suchung des diritto fal li  men  ta re zu begründen.

Darüber hinaus stellt sich das Konkursrecht gerade auch mit Blick auf den 
von Ranieri aufgezeigten Forschungszweck als besonders prädestiniert dar. Be-
reits in den Gesetzgebungsmaterialien zur 1882 vollendeten Reform des codice 
di commercio lesen wir von ei ner Vereinheitlichungsvision des Konkursrechts. 
So haben die camere di com mercio im Jahr 1871 den Wunsch eines für alle 
Länder identischen Konkursrechts geäußert, welches in einem internationalen 
Gesetzbuch zusammengeführt werden sollte.7 Das Konkursrecht unterlag auf-
grund des grenzüberschreitenden Handels schon im 19. Jahr hundert ei ner stetig 
engeren Verknüpfung der nationalen Konkursordnungen.8

Das europäische Insolvenzrecht sollte bekanntermaßen, ungeachtet aller 
praktischen Bedürfnisse, erst im 21. Jahrhundert bedeutende Entwicklungsstu-
fen erreichen. Nach der vor wiegend verfahrensrechtlich eingreifenden EuIns-
VO von 2000 respektive 2015 wur de im Juni 2019 die lange erwartete Richt-
linie über Restrukturierung und Insolvenz erlassen.9 Wenige Monate zuvor, im 
Januar 2019, wurde in Italien nach langen Reform jah ren der neue codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza beschlossen, der im September 2021 an die 
Stelle der legge fallimentare von 1942 treten wird.10 Das Jahr 2019 begründet 
somit in zweifacher Hinsicht die besondere Aktualität der Studie.

Die Untersuchung der jüngeren Insolvenzrechtsgeschichte Italiens, dessen 
Statutarrecht der Handelsstädte gemeinhin als Wiege des modernen Insolvenz-

6 Ranieri, JbItalR 26 (2013), 39. Vgl. statt vieler auch David, in: von Caemmerer/Nikisch/
Zweigert, Fest schrift für Hans Dölle, Bd. I, S. 359 (367); Wieacker, Privatrechtsgeschichte 
der Neuzeit, S. 347. In diesem Sinne auch Patti, in: Di Cataldo/Meli/Pennisi (Hrsg.), Impresa 
e mercato, Studi dedicati a Mario Libertini, Bd. III, S. 1917 (1924). Siehe auch Sacco, Rev. 
int. dr. comp. XXVIII (1976), 225 (234).

7 Abgedruckt in: Castagnola, Fonti e motivi. Libro Terzo. Libro Quarto, in: Castagnola/
Gianzana/Bolaffio et al. (Hrsg.), Nuovo Codice di commercio italiano, Art. 683, § 1032, S. 4.

8 So ausdrücklich Bonelli, Del fallimento2, Bd. I, S. XVII („[…] una materia che tende di 
giorno in giorno a unificarsi per tutti i paesi […]“).

9 Richtlinie (EU) 2019/1023 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.6.2019 
über präventive Restrukturierungsrahmen, über Entschuldung und über Tätigkeitsverbote 
sowie über Maßnahmen zur Stei gerung der Effizienz von Restrukturierungs, Insolvenz und 
Entschuldungsverfahren und zur Ände rung der Richtlinie (EU) 2017/1132 (Richtlinie über Re-
strukturierung und Insolvenz), ABl. Nr. L 172, S. 18.

10 D. lgs. vom 12.1.2019, Nr. 14, G. U. Nr. 38 vom 14.2.2019 suppl. ord. Nr. 6/L. Das ur-
sprüngliche Inkrafttreten der wesentlichen Vorschriften des neuen codice zum 15.8.2020 nach 
Art. 389 Abs. 1 d. lgs. Nr. 14/2019 wurde infolge der COVID-19-Pandemie auf den 1.9.2021 
verschoben; vgl. Art. 5 d. l. vom 8.4.2020, Nr. 23, G. U. Nr. 94 vom 8.4.2020, mit Änderungen 
umgewandelt in l. vom 5.6.2020, Nr. 40, G. U. Nr. 143 vom 6.6.2020.
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rechts gilt, stellt sich vor diesem Hintergrund als große Chance dar. Sie bietet 
die Möglichkeit, Brücken zwischen vergangenem, gegenwärtigem und künfti-
gem Recht zu schlagen und so der pri  mä ren Funktion der Rechtsgeschichte als 
spezifischer Grundlagenforschung zur Geltung zu verhelfen.

Der Weg des italienischen diritto fallimentare ausgehend vom codice di com-
mercio von 1865 hin zu den Ereignissen von 2019 war weit. Bereits Renouard 
lehrte, dass Konkursrechtsgesetzgebung immer auch Krisengesetzgebung ist, 
der stets der Vorwurf der Un vollkommenheit gemacht werden wird. Nach ihm 
verliert in jedem Konkurs „tout le monde“.11 In Anlehnung an die in den 1970er 
Jahren entstandene Wendung von „la crisi del fallimento“, die in subtiler Wei se 
das italienische Pendant des Kilger’schen „Kon kurs des Konkurses“12 darstellt, 
will die vorliegende Studie die Entwicklungs stufen des diritto fallimentare des 
vereinten Italiens aufzeigen – le crisi del falli mento.

II. Ziel, Methode und Gang der Untersuchung

„Il rapporto fra conoscenza del passato, analisi del presente, prospettazione del 
futuro è nelle tradizioni della gius-commercialistica più stretto che in ogni altra 
partizione del sapere giuridico“.13 Die von Galgano beschriebene Einordnung 
des Handelsrechts, zu dem nach italienischer Tradition auch das Insolvenzrecht 
zählt, kann den Weg und zu gleich das Ziel der Untersuchung vorgeben. Eine 
jede Reform kann in ih rer Gesamtheit nur im Lichte der historischen Entwick-
lung untersucht und verstanden werden. Dies gilt für den Rechtsanwender, der 
den heutigen stato di insolvenza ohne die Kenntnis der ehemaligen cessazione 
dei pagamenti nie in seiner ganzen Tiefe wird durchdringen können. Gleiches 
gilt für den Gesetzgeber, der unions rechtlich vorgeformte präventive Restruk-
turierungsrahmen zu implementieren hat. Stets führt, wie bereits von Skedl fest-
gestellt, „der richtige Weg der Reform nur über den sicheren, festen Boden des 
his torischen Werdegangs des Rechtes.“14

Ziel der Untersuchung soll es sein, den Weg des italienischen Insolvenz-
rechts aus ge hend vom 19. Jahrhundert bis hin zum heutigen codice della crisi 
d’impresa e dell’in sol ven za nachzuzeichnen. Die Aufdeckung der Strömungen 
und Einflüsse auf diesem Weg soll zum Dialog der Rechtsordnungen beitragen, 
dem Verständnis des jeweils „eigenen“ na tionalen Rechts dienen und nicht zu-
letzt versuchen, einen Beitrag zu einer Harmonisierung und et  waigen Verein-
heitlichung auf der Ebene der Europäischen Union zu leisten.15 Die Studie will 

11 Renouard, Des faillites et banqueroutes, Bd. I, S. 175.
12 Vgl. Kilger, KTS 1975, 142.
13 Galgano, Lex mercatoria, S. 18 („Der Zusammenhang zwischen der Kenntnis der Ver-

gangenheit, der Analyse der Gegenwart und dem Ausblick auf die Zukunft ist in der Tradition 
der Handelsrechtswissenschaft enger als auf jedem anderen Gebiet des juristischen Wissens.“).

14 Skedl, in: FS Wach, Bd. III, S. 225 (397).
15 Der Frage des künftigen Schicksals des Europäischen Insolvenzrechts kann im vor-
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mithin weder Mikro- noch Makrovergleich im engeren Sinne sein. Vielmehr 
sollen die vielfältigen Einflüsse ausländischen Rechts im betreffenden Zeit-
punkt der Geschich te in funktionaler Be  trachtungsweise beleuchtet werden. 
Die umfassende Darstel lung aller betroffenen Rechts ordnungen wäre sowohl 
in quantitativer als auch in qualitativer Hin sicht weder zielfüh rend noch mög-
lich.16

Die Untersuchung derartiger Einflüsse hat dabei ohne falschen Patrio
tismus zu erfolgen. Es geht nicht um die Darstellung einer vermeintlichen Vor-
machtstellung des heimischen Rechts, sondern vielmehr um die Betonung der 
gemeinsamen Werte der kontinen ta len Rechtstradition.17 Vor diesem Hinter-
grund soll auch keine strikte Rechts kreiseinteilung bezweckt werden, da dieser 
bereits im Aus  gangs punkt die Ge fahr einer sachwidrigen Verengung des Blick-
feldes inne wohnt.18 Vielmehr soll mit der Suche nach der Rechtstradition im 
Sinne Glenns19 Wesen und Eigenart des italienischen Insolvenzrechtrechtssys-
tems unter Betonung des Verbindenden und der gegenseitigen Abhängigkeit der 
Systeme dargestellt werden.

Die Studie soll vorwiegend chronologisch aus italienischer Sicht vorgehen. 
Ausgangs punkt ist das aus dem Risorgimento hervorgegangene, vereinte ita-
lienische Insolvenzrecht des codice di commercio von 1865. Der Weg ist mit 
Blick auf legis la tive Maß nah men so wie anhand von Strömungen in Recht-
sprechung und Schrifttum abzustecken. Ziel ist es, die Entwicklungen durch 
jeweils repräsentative Erscheinungsfor men zu ver an schau lichen. Der immen-
sen Bedeutung der Interdisziplinarität, die sich im Insolvenz recht im Besonde-
ren zu den Wirtschaftswissenschaften zeigt, ist hinreichend Rechnung zu tra-

liegenden Rahmen freilich nicht nachgegangen werden. Zu den möglichen Wegen vgl. bereits 
vor der Reform der EuInsVO sowie vor der Richtlinie (EU) 2019/1023 Piekenbrock, in: Ebke/
Seagon/Blatz (Hrsg.), Insolvenzrecht 2.020. Perspektiven und Visionen, S. 117 (139).

16 Vgl. in diesem Zusammenhang Kischel, Rechts vergleichung, S. 208 Rdnr. 245 f.
17 So eindrücklich Patti, in: Di Cataldo/Meli/Pennisi (Hrsg.), Impresa e mercato, Studi de-

dicati a Mario Libertini, Bd. III, S. 1917 (1924) („[…] al moderno giurista europeo non spetta 
certo il compito di ten tare di affermare una supremazia del proprio ordinamento bensì quello 
di tracciare le linee di una disciplina in grado di contribuire alla integrazione europea, racco-
gliendo i valori della tradizione giuridica continentale e rappresentando quelli di una società 
moderna e pluralista“). Vgl. bereits Stürner, in: Hab scheid (Hrsg.), Das deutsche Zivilprozess-
recht und seine Ausstrahlungen auf andere Rechtsordnungen, S. 3 (5).

18 Vgl. Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 72 f., 293; ebenso Ki-
schel, Rechtsvergleichung, S. 228 Rdnr. 25.

19 Vgl. Glenn, Legal traditions of the world, passim, insbesondere S. 361–385; ders., 
Queen’s L. J. 2008, 427 (438); ders., in: Reimann/Zimmermann (Hrsg.), The Oxford hand-
book of comparative law, 423 (436). Eine eingehende Auseinandersetzung mit den Begrifflich-
keiten von Rechtskultur und Rechts tradition ist im vorliegenden Rahmen gewiss nicht mög-
lich. Im Bewusstsein der Relativität beider Begriffe sind jedenfalls die Zweifel von Kischel 
(Rechts vergleichung, S. 161 Rdnr. 140) an der Rechtstradition nicht zu teilen, wonach diese zu 
stark auf die Vergangenheit ausgerichtet sei. Ist es doch gerade die Verknüpfung von Vergange-
nem mit Gegenwärtigem, mit der die „Rechts tradition“ der Rechtsgeschich te als spezifischer 
Grundlagenforschung gerecht zu werden vermag.
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gen.20 Nicht zuletzt bei der Interpretation von Konkurs statistiken sind jedoch 
die Eigenheiten der jeweiligen nationalen Rechts- und Wirt schafts  ord nung 
zu berücksichtigen.21 Für den deutschen Leser bedeutet dies unter anderem, 
sich bereits im Ausgangspunkt das Verhältnis der italienischen Einzel- gegen-
über der Gesamtzwangsvoll streckung vor Augen zu führen. Nach französischer 
Tradition erfährt hier die par condicio creditorum auch in der Einzel   zwangs-
vollstreckung durch den gleichrangigen Pfän dungs  beitritt verfahrens recht li-
chen Aus druck.22

Im Laufe der Jahre entstandene Sonderverfahren, wie die liquidazione co-
atta amministrativa oder die amministrazione straordinaria delle grandi im-
prese, sollen nicht vertieft behandelt werden, sofern sie wegen ihres vorwie-
gend verwaltungs recht li chen Cha rak ters keine weiteren Erkenntnisse bezüglich 
des Forschungsziels erwarten lassen. Sie sind hingegen in ihren Grundzügen zu 
berücksichtigen, insoweit sie einen Einfluss auf die Gesamtsystematik des ita-
lienischen Insolvenzrechts gehabt haben können. Die Insolvenzen von Kredit-
instituten bewegen sich auch in Italien seit den 1930er Jahren im Spannungs feld 
zwischen auf sichts  behörd li chem Sonderrecht und allgemeinem Insolvenz-
recht.23 Mit Blick auf ihren administrativen Spezialcharakter sollen sie nicht 
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sein. Glei chermaßen soll das Kon-
kursstrafrecht ausgeblendet werden.

Eine vor die Klam   mer gezogene Bestimmung der verwendeten Begriffe er-
scheint aufgrund der zeitlichen Wei te nicht zielführend. Die insolvenza hatte 
ebenso wie bei spiels wei  se die im presa Ende des 19. Jahr hun derts ei  nen grund-
legend anderen Zugang als im 21. Jahr hundert. Auch ei ne zerschla gungs-
abwendende Zielsetzung muss 1903 anderen Wer tun gen unterliegen als 2012.

20 Vgl. statt vieler Sbriccoli, in: Grossi (Hrsg), Storia sociale e dimensione giuridica, 
S. 127 (141). Ebenso Migliorino, in: Studi in onore di Giuseppe Ragusa Maggiore, Bd. II, 
S. 785 (789).

21 Vgl. Rondinone, Il mito della conservazione, S. 135–139.
22 Vgl. Artt. 499, 500, 510 Abs. 2 c. p. c.
23 Eine erste geschlossene Disziplin der „crisi delle aziende di credito“ findet sich in der 

sogenannten legge ban caria von 1936/1938; vgl. Art. 7 r. d. l. vom 12.3.1936, Nr. 375 dispo-
sizioni per la difesa del risparmio e per la di sci plina della funzione creditizia, G. U. Nr. 63 
vom 16.3.1936, LEX 1936/I, 310, umgewandelt mit Änderungen in l. vom 7.3.1938 Nr. 141, 
G. U. Nr. 61 vom 15.3.1938 suppl. ord. Die angewandten Verfahren der amministrazione stra-
ordinaria sowie der liquidazione coatta amministrativa wurden 1993 aufgrund der grundsätz-
lich positiven Einschätzungen im TUB weitgehend bestätigt; vgl. d. lgs. vom 1.9.1993, Nr. 385 
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, G. U. Nr. 230 vom 30.9.1993, suppl. 
ord. Nr. 92, LEX 1993/I, 2557. Zum jüngsten d. lgs. Nr. 181/2015 vgl. unter § 13 Fußn. 517. Zur 
Entwicklung des italienischen Rechts der Bankeninsolvenz vgl. statt vieler nur Stanghellini, 
Ricerche giuridiche 2015, 315; ebenso Portale, Riv. dir. comm. 2017/I, 21 [= in: Mattei/Can-
dian/Pozzo et al. (Hrsg.), Un giurista di successo. Studi in onore di Antonio Gambaro, Bd. II, 
S. 1659]. Zur deutschen Entwicklung sei an dieser Stelle verwiesen auf Stürner, in: Münchener 
Kommentar, InsO, Bd. I, Einleitung, Rdnr. 24b–24d, 45f; ebenso Binder, Bankeninsolvenzen im 
Spannungsfeld zwischen Bankaufsichts- und Insolvenzrecht, passim, ins be  son dere S. 51–59.
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Auf eine Übersetzung der italienischen Begriffe soll weitgehend verzichtet 
wer den.24 Dies geschieht nicht zur Wahrung der Schönheit der Sprache von 
Dante, Man zoni oder Leopardi, sondern erfolgt vor allem aus der Überzeu-
gung, dass eine jede Überse tzung mehr Risiken denn Chancen in sich birgt. In 
der Regel bedeutet der Versuch einer Über setzung, dass ein Begriff des auslän-
dischen Rechts unter einen Terminus der „eigenen“ Rechts   ord nung gedrängt 
wird, auch wenn dieser gewiss oftmals Parallelen aufweist. Der Verlust sprach-
licher Feinheiten, die sich über Jahrhunderte ausprägten, würde dabei billigend 
in Kauf ge nommen werden.25 Für den der je weiligen Sprache nicht mächtigen 
Leser mag eine Über setzung im ersten Moment angenehm anmuten, er mag 
sich im „ver trau ten“ Umfeld in Sicherheit wiegen. Ein weiterer Mehrwert ist 
jedoch zu bezweifeln. Ihm ist daher der Schritt ins Unbekannte zuzumuten. Für 
den der jeweiligen Sprache kundigen Leser ist eine Übersetzung in aller Regel 
eher störend.26

In den vergangenen 150 Jahren sind zahlreiche Schriften unterschiedlicher 
Qualität zum diritto fallimentare in deutscher Sprache veröffentlicht worden. 
Die Mehrzahl hiervon erschien in Aufsatzform und meist im Zusammenhang 
einer bestimmten Reform oder in Form eines „Länderberichts“, der freilich 
ganz eigene Zwecke verfolgt.27 In der jüngeren Vergangenheit weckte das ita-
lienische Insolvenzrecht darüber hinaus auch vereinzelt das Interesse mono-
graphischer Untersuchungen.28 Eine Studie zur historischen Entwicklung ist 

24 Dies gilt im Übrigen gleichermaßen für die weiteren fremdsprachigen Begriffe. Eine 
Übersetzung des codice di commercio von 1882 in die deutsche Sprache findet sich bei Bor-
chardt, Die Handelsgesetze des Erdballs, Italien, S. 14–149. Eine Übersetzung der legge fal-
limentare unter Zugrundelegung österreichischer Terminologie und für den Gebrauch in Süd-
tirol gedacht findet sich bei Bauer/Kö nig/Kreuzer, Italienisches Konkursrecht und andere 
Insolvenzverfahren. Fallimento ed altre procedure con cor sua li, Bozen 1988, sowie auf dem 
Stand von 2006 bei Bauer/König/Kreuzer, Das neue Italienische Ge setz über Konkurs und an-
dere Insolvenzverfahren. Il nuovo Codice del Fallimento e delle altre procedure concorsuali, 
zweisprachige Ausgabe, Bozen 2006.

25 Wissenschaftlich geboten wäre allein der funktionale, kontextuale Vergleich der beiden 
von der Über setzung betroffenen Rechtsordnungen – für jeden einzelnen Terminus.

26 So im Ergebnis auch Portale, Lezioni di diritto privato comparato, S. 14.
27 Vgl. hierzu, chronologisch und unter Ausblendung der Beiträge zu den italienischen 

Sonderverfahren, Molitor, ZHR 89 (1926), 181; Simon, Auslandsrecht 7 (1926), Sp. 201; 
Dölle, RabelsZ 1 (1927), 232; ders., RabelsZ 6 (1932), 1; Padoa Schioppa, in: Coing (Hrsg.), 
Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, 
Bd. III/3, S. 3209–3276; Rabenschlag, JbItalR 12 (1999), 133; Moser, in: Jahn/Sahm (Hrsg.), 
Insolvenzen in Europa, S. 229–248; Correnti/Schulte-Frohlinde, ZInsO 2006, 1020; Costa, 
ZInsO 2006, 1071; Piekenbrock, ZZPInt XI (2006), 3; Kindler, Italienisches Handels- und 
Wirtschaftsrecht, S. 380 ff.; Santonocito-Pluta/Mare-Ehlers, in: Münchener Kommentar, InsO, 
Bd. IV, Länderbericht Italien, Rdnr. 1 ff.; Bitzer, in: Kindler/Nachmann/Bitzer (Hrsg.), Hand-
buch Insolvenzrecht in Europa, Länderbericht Italien, Rdnr. 1 ff.

28 Vgl. Jobst, Die außerordentliche Verwaltung nach dem italienischen Legge Prodi und 
seine Übertragbarkeit in das deutsche Recht, München 1986; Zimmermann, Das italienische 
Gesetz Nr. 95 über die außerordentliche Verwaltung der in Krise befindlichen Großunterneh-
men, s. l. 1986; Einhaus, Die „außerordentliche Verwaltung“ („amministrazione straordina-
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bislang nicht erfolgt. Dies gilt im Besonderen für die genannten Einflüsse der 
deutschen Pandektistik auf die nuova scuola italiana beim Über gang vom 19. 
ins 20. Jahrhun dert. Weder in Italien noch in Deutschland liegen für den Be-
reich des Kon kurs rechts diesbezügliche Untersuchungen vor.

Die wenigen Studien, die sich im Detail mit dem Schick sal des italie ni schen 
Kon kursrechts zwischen 1882 und 1918 respektive 1942 befasst haben, lie-
ßen einen möglichen Einfluss der deutschösterreichischen Gesetz ge bung und 
Lehre auf den post uni ta rischen fallimento allesamt im Dunkeln.29 Ein solcher 
Einfluss wurde entweder stillschweigend – mit Blick auf die allgemeine dot-
trina giuscom mercialistica – als gegeben angenommen oder als Forschungs-
lücke explizit ausgemacht.30 Die nachfolgende Unter suchung will versuchen, 
hier einen Beitrag für neue Er kennt nisse zu leisten. Gleiches soll für das weite-
re Schicksal der legge fallimentare gelten, welches bislang allenfalls punktuell, 
nie in seiner historischen Ausprägung untersucht wurde.

So sei am Ende dieser Einführung an die Worte Bolaffios zu Beginn sei-
ner Untersuchung der deutschen Konkursgesetzgebung aus dem Jahre 1889 er-
innert: „A questo studio noi ci apprestiamo, fidenti di compiere opera che non 
sia di semplice curiosità scie ntifi ca“.31

ria“) des reformierten italienischen Insolvenzrechts, Sumte 2004; Busch, Zer schla gungs ab-
wen dende Verfahren im deutschen und italienischen Insolvenzrecht, Berlin 2009; Niemeyer, 
Gläubigerbeteiligung im Regelinsolvenzverfahren. Eine rechtsvergleichende Untersuchung 
zum deutschen und ita lie ni schen Recht, Baden-Baden 2009; Graeber, Die Steuerungsfunktion 
der Geschäftsführerhaftung in der Krise der GmbH. Ein deutsch-italienischer Rechts  vergleich, 
Berlin/Bern/Bruxelles et al. 2019; Bitzer, Systemfragen der Insolvenzanfechtung – ein 
deutsch-italienischer Rechtsvergleich vor dem Hintergrund des europäischen internationalen 
Insolvenzrechts, München 2020. Auf die im Rahmen der vorliegenden Studie aufgeworfenen 
Systemfragen zwischen deutschem, französischem und italienischem Insolvenzanfechtungs-
recht geht Bitzer – auch man gels rechtshistorischer Kontextualisierung – gleichwohl nicht ein.

29 Speziell zum fallimento seien aus der jüngeren Vergangenheit genannt Mazzarella, in: 
Di Marzio/Macario (Hrsg.), Autonomia negoziale e crisi d’impresa, S. 161 (171); Monti, in: 
Cavallini (Hrsg.), Commentario alla legge fallimentare, Bd. IV, S. 165 (194); dies., in: Birocchi 
(Hrsg.), ‚Non più satellite‘. Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento, S. 235 ff.; 
Sciumè, in: Legnani Annichini/Sarti (Hrsg.), La giurisdizione fallimentare, S. 117 ff.; ders., in: 
Borsacchi/Pene Vidari (Hrsg.), Avvocati. Protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario, 
S. 457 (471). In der bekannten Studie von Andrioli, Annali della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Genova 1966, 445 [= in: Studi in onore di Antonio Segni, S. 43; = Scritti 
giuridici, Bd. I, S. 181] finden sich hierzu hingegen keine Aussagen. Gleiches gilt für die sum-
marischen Ausführungen bei Rovelli, Contr. e impr. 2017, 22.

30 Vgl. Sciumè, in: Legnani Annichini/Sarti (Hrsg.), La giurisdizione fallimentare, S. 117 
(125), der hin sicht lich des von ihm vorgegebenen Forschungsgegenstandes von einem bedeu-
tenden Einfluss der deutschen Doktrin ausgeht. Ebenso Stürner, in: Habscheid (Hrsg.), Das 
deutsche Zivilprozessrecht und seine Ausstrahlungen auf andere Rechtsordnungen, S. 3 (29), 
der bereits aufgrund von Systematik und Glie de rung der legge fallimentare von 1942 eine 
Rezeption des deutsch-österreichischen Konkurses vermutete, ohne jedoch hierauf näher ein-
zugehen.

31 Bolaffio, in: Fioretti (Hrsg.), Bd. XIII/2, La legge sui concorsi germanica e la legislazio-
ne patria sul fal li  mento, S. X („[…] So versuchen wir uns an dieser Studie in der Überzeugung, 
ein Werk zu schaffen, das nicht allein der wissenschaftlichen Neugierde entspringt.“).
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§ 2 Frühe Entwicklungsstufen des italienischen Insolvenzrechts. 
Leitfaden von den Statutarrechten über Straccha hin zu Napoléon

Das Insolvenzrecht als Gesamtvollstreckungsrecht wird von dem Gedanken ge-
tragen, beim Zusammenbruch des Vermögens eines Schuldners nicht die zufäl-
lige Prävention einzelner Gläubiger oder die Willkür des Schuldners über das 
Schicksal der Forderungen walten zu lassen.32 Ab diesem Zeitpunkt soll viel-
mehr ein geregeltes, mehr oder minder staatlich beaufsichtigtes Verfahren zur 
gleichmäßigen Befriedigung der Gläubiger aus dem verbliebenen Vermögen 
führen.33 Dieser Gedanke ist freilich keine Schöpfung der modernen Gesetz-
geber. Der heute gültige Kodex ist, wie überall, ein Produkt der Geschichte.

Der concursus34 der Gläubiger erfuhr nach allgemeinem Verständnis in den 
italienischen Statutar rechten des 13. bis 16. Jahr hunderts seine grundlegenden, 
modernen Ausprägungen.35 Gleichwohl lassen sich erste Parallelen von Kon-
kurs und Vergleich bereits in der römischrechtlichen Generalexekution ziehen. 
Die Geschichte des Konkursrechts als solchem kann im vorliegenden Rahmen 
gewiss nicht umfassend dargestellt werden. Die nachfolgenden Zeilen sollen 
vielmehr in einer Übersicht den Weg hin zum Risorgimento aus vorwiegend ita-
lienischer Sicht nachzeichnen und so zum ersten Kapitel hinführen.

Nachdem den XII Tafeln eine von der Personalexekution36 – namentlich der 
manus iniecto – selbständige Vermögensexekution noch unbekannt war, sah die 
lex Poetelia aus dem frühen dritten Jahrhundert v. C. als Neuschöpfung präto-
rischen Rechts erstmals ein un ab hän giges Zugriffsrecht37 der Gläubiger auf die 

32 Vgl. statt vieler Hellmann, Lehrbuch des deutschen Konkursrechts, S. 2 f.
33 Hiermit ist freilich noch nichts über die Begründung der verfahrensrechtlichen Verwirk-

lichung der par condicio creditorum in einem Gesamtvollstreckungsverfahren besagt. Kritisch 
hierzu jüngst Hoffmann, Prioritätsgrundsatz und Gläubigergleichbehandlung, passim und ins-
besondere S. 193 ff., der eine Aufgabe der hergebrachten Aufteilung zwischen Einzel und Ge-
samtvollstreckung in Betracht zieht und im Ergebnis eine Reform lediglich wegen des hohen 
Transformationsaufwandes ablehnt (ibidem, S. 494 f.).

34 Partizip Perfekt des lateinischen Verbes concurro (-ere) (zusammenlaufen, zusammen-
strömen).

35 Vgl. statt aller Santarelli, v. Fallimento (storia del), in: Dig. comm., Bd. V, S. 366; eben-
so Pecorella/Gua lazzini, v. Fallimento (storia), in: Enc. dir. XVI (1967), S. 220 f.

36 Kohler, Lehrbuch des Konkursrechts, S. 4 sieht bereits in der römischen Personal-
exekution den ersten Ansatz zum Konkursrecht gegeben, insoweit die Gläubiger als Verlust-
gemeinschaft Zugriff auf die Person des Schuldners und somit mittelbar auch auf sein Ver-
mögen erhielten.

37 Titus Livius, Ab Urbe condita, 8, 28: „Victum eo die ob impotentem iniuriam unius in-
gens vinculum fidei iussique consules ferre ad populum ne quis, nisi qui noxam meruisset, 
donec poenam lueret in compedibus aut in neruo teneretur; pecuniae creditae bona debitoris, 
non corpus obnoxium esset. Ita nexi soluti, cautumque in posterum ne necterentur“. Varro, De 
lingua Latina, 7, 5, 105: „liber qui suas operas in servitutem pro pecunia quam debebat, dum 
solveret, nexus vocatur, ut ab aere obaeratus. hoc C. Poetelio Libone Visolo dictatore sublatum 
ne fieret, et omnes qui bonam copiam iurarunt, ne essent nexi, dissoluti“. Cicero, De re publica 
2, 34 (59): „[…] omnia nexa civium liberata nectierque postea desitum“.
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Vermögensgüter des Schuldners vor.38 Die Gläubiger konnten damit nicht mehr 
nur in die Person des Schuldners durch die actio iudicati vollstrecken, son-
dern durch die missio in bona debitoris die Einweisung in das Vermögen des 
Schuldners betreiben, der sich die venditio bonorum anschloss.39 In der Kaiser-
zeit wurde dieses prätorische Verfahren durch die wohl Augustus zuzuschrei-
bende lex Iulia de cessione bonorum zugunsten des Schuldners erleichtert.40 
Der Schuldner konnte durch freiwillige Abtretung seines Vermögens die Folgen 
der missio in bona auslösen und die Infamie vermeiden. Voraussetzung war, 
dass der Schuldner den Vermögensfall nicht selbst verschuldet hatte.41

Ausdruck der großen Schöpferkraft des römischen Rechts ist die Einführung 
von Prinzipien und die Vorzeichnung von Konkurs und Vergleich, welche die 
Jahrtausende überdauern sollten. Das Eingreifen des Prätors und des Magistrats 
war limitiert, der Verlauf des Verfahrens wurde weithin von den Gläubigern be-
stimmt.42 Vorrechte waren bereits im Formularverfahren vorgesehen und be-
standen auch in der Folgezeit fort.43 Von einem Konkursverfahren moderner 
Prägung, welches die Zahlungsunfähigkeit oder Über schuldung zur Eröffnung 
des Verfahrens voraussetzt, kann jedoch noch keine Rede sein.44 Die Grenzen 
des römischen „Konkurses“ sind letztlich gleichbedeutend mit den Grenzen sei-
ner sozialen und vermögensrechtlichen Voraussetzungen.45

Das justinianische Verfahrensrecht sollte erst durch die Postglossatoren ent-
scheidend fortentwickelt werden, die sich wohl auf germanischrechtlich beein-
flusste gewohnheitsrechtliche Bildungen stützten.46 Im 13. und 14. Jahrhundert 

38 Bethmann-Hollweg, Der römische Civilprozeß, Bd. II, S. 667 f.; Kaser/Hackl, Rö-
misches Zivilprozessrecht, S. 383. Ebenso Rocco, Riv. dir. comm. 1913/I, 856 (862) m. w. N.

39 Diese Zwangsvollstreckung erfolgte in prätorischer Form als Urteilsvollstreckungsver-
fahren auf Betreiben eines Gläubigers. Der mittels prätorischen Dekrets eingewiesene Gläubi-
ger war befugt, die Güter des Schuldners in Besitz zu nehmen und diesen an der Verminderung 
des Vermögens zu hindern. Daneben verschaffte die Einweisung dem betreibenden Gläubiger 
ein prätorisches Pfandrecht an den Gegenständen des Schuldners sowie das Verkaufsrecht des 
schuldnerischen Vermögens im Ganzen durch die venditio bonorum. Die Folgen der venditio 
bonorum sind für den Schuldner der vollständige Verlust seines Vermögens und die Infamie. 
Vgl. hierzu statt aller Bethmann-Hollweg, Der römische Civilprozeß, Bd. II, S. 673 f.

40 Vgl. Gai., Instit., 3, 78: „[…] qui ex lege Iulia bonis cedunt […]“; C. I. 7, 71, 4 pr.: 
„Impp. Diocletianus et Ma ximianus AA. et CC. Chiloni. Legis Iuliae de bonis cedendis bene-
ficium constitutionibus divorum nos trorum parentium ad provincias porrectum esse, ut cessio 
bonorum admittatur, notum est […]“; C.Th. 4, 20 „Qui bonis ex lege Iulia cedere possunt“.

41 Kaser/Hackl, Römisches Zivilprozessrecht, S. 405; unter Auswertung der kritischen 
Stimmen ebenso Forster, Konkurs als Verfahren. Francisco Salgado de Somoza in der Ge-
schichte des Insolvenzrechts, S. 96–102.

42 Kohler, Lehrbuch des Konkursrechts, S. 7; Ferrara/Borgioli, Il Fallimento, S. 54.
43 Vgl. Kaser/Hackl, Römisches Zivilprozessrecht, S. 401–403, S. 629 f.
44 Statt vieler Hellmann, Lehrbuch des deutschen Konkursrechts, S. 3.
45 Vgl. Rocco, Riv. dir. comm. 1913/I, 856 (862), der insbesondere auf die unterschiedli-

che Eigentumsstruktur eingeht.
46 Bethmann-Hollweg, Der römische Civilprozeß, Bd. II, S. 393 f.; Hellmann, Lehrbuch 

des deutschen Konkursrechts, S. 11 f.
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ging mit dem Aufblühen des Handels in vielen italienischen Städten das Be-
dürfnis nach einer speziellen Disziplin für den Fall der Vermögenslosigkeit der 
Händler einher.47 Es wuchs das Bewusstsein hinsichtlich der sozialen Schäden 
dieses Phänomens und es wurde eine verfahrensmäßige Abhilfe zum Schutze 
der Gläubiger gesucht. Mit der Zeit löste sich der Konkurs in den italienischen 
Statutarrechten dabei immer mehr von der römischen Urteils vollstre ckung.48 
Neben dem Konkurs entwickelte sich parallel auch der concordato fort.49

Ein bedeutendes praktisches Problem, an dem die Statutarrechte ansetzten, 
lag in der fuga (Flucht) des Händlers begründet, der auf diese Weise dem Zu-
griff seiner Gläubiger zu entgehen versuchte. Die Eröffnungsvoraussetzung der 
Zahlungsunfähigkeit ging im Laufe der Statutengesetzgebung in einem weder 
chronologischen noch homogenen Abstrak tions prozess aus der fuga hervor.50 
Initiativrechte standen in den verschiedenen Verfahren sowohl den Gläubigern, 
die ihre Forderung und die cessatio des Schuldners sum marisch zu beweisen 
hatten, als auch teilweise dem Schuldner zu.

In subjektiver Hinsicht richteten sich die Statuten – entgegen einer nam-
haften Gegen meinung51 – ganz mehrheitlich an den mercator.52 Eine formelle 
Registereintragung war hierfür nicht überall erforderlich.53 Die bedeutendste 
Ausnahme, die das Verfahren auch Nichtkaufleuten öffnete, stellt Venedig dar, 

47 Zu den Einflüssen der bereits vom 11. Jahrhundert ausgehenden „Handelsrevolution“ 
vgl. statt vieler Migliorino, in: Studi in onore di Giuseppe Ragusa Maggiore, Bd. II, S. 785 
(800).

48 Bis ins 14. Jahrhundert enthielten die Stadtrechte jedoch nur wenige Einzelheiten, so-
dass noch nicht von der Ausbildung eines Spezialrechts des Konkurses gesprochen werden 
kann; vgl. Hellmann, Lehrbuch des deutschen Konkursrechts, S. 18 f.

49 Vgl. Santarelli, Per la storia del fallimento, S. 48 ff. Zu den Besonderheiten der venezia-
nischen fida siehe Lattes, Il fallimento nel diritto comune e nella legislazione bancaria della 
Republica di Venezia, S. 29–37; Cassandro, Le rappresaglie e il fallimento a Venezia nei secoli 
XIII–XVI, S. 113–123. Ebenso Migliorino, in: Studi in onore di Giuseppe Ragusa Maggiore, 
Bd. II, S. 785 (799).

50 Umfassend Santarelli, Per la storia del fallimento, S. 48 ff., 71; ders., v. Fallimento (sto-
ria del), in: Dig. comm., Bd. V, S. 367 f. Ausdruck der historischen Bedeutung der fuga ist 
schließlich Art. 7 l. fall. 1942 (geändert durch d. lgs. Nr. 5/2006), der unter dem nichtamtlichen 
Titel „Stato d’insolvenza risultante in sede penale“ vorschrieb: „Quando l’insolvenza risulta 
dalla fuga o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafu-
gamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’impren-
ditore, il procuratore del Re Imperatore che procede contro l’imprenditore deve richiedere il 
tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.“

51 Vgl. Pertile, Storia del diritto italiano, Bd. VI/2, S. 392; Provinciali, Manuale di diritto 
fallimentare, S. 58; Rocco, Il fallimento, S. 185 f., wonach das Verfahren „praktisch überall“ 
allen Schuldnern offen gestanden habe.

52 Grundlegend Santarelli, Per la storia del fallimento, S. 80 ff. Ihm folgend Pecorella/
Gualazzini, v. Fallimento (storia), in: Enc. dir. XVI (1967), S. 222 f. In diesem Sinne bereits 
Lattes, Il fallimento nel diritto comune e nella legislazione bancaria della Republica di Vene-
zia, S. 16 Fn. 21. Zuletzt Barbagli, Profili giuridici del fallimento nel pensiero dei commenta-
tori, S. 18 f.

53 Santarelli, Per la storia del fallimento, S. 81.
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